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Ihre Beschwerdevom 15.08.2024

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Payr,

wie Ihnen die Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrates bereits am 10.9.2024
angekundigt hat, hat der Beschwerdeausschuss sich in seiner Sitzung am 7.10.2024 aus-

führlich mit Ihrer Beschwerde befasst. Der Ausschuss hat Ihre Beschwerde ausführlich
und intensiv inhaltlich besprochen und durchaus kontrovers diskutiert. Er hat sie zum An -

lass genommen, die Praxis im Hessischen Rundfunk nochmals kritisch zu uberprufen. Da -

bei haben die Mitglieder des Beschwerdeausschusses vielfltige Meinungen zum Ausdruck
gebracht.

Im Ergebnis schliel3t sich der Beschwerdeausschuss den Ausluhrungen des Vorsitzenden
der GVK, Herrn Dr. Günster, in semen Schreiben vom 24.5. und 19.6.2023, des Vorsitzenden
des hr -Rundfunkrates, Herrn Freiling, in semen Mails yam 23.6.2023 und 19.8.2024 und
des Intendanten des hr, Herrn Hager, in semen Schreiben yam 14.5. und 27.8.2024 an. Der
Ausschuss sieht keinen Anlass, die Entscheidung des Intendanten, alien Mitarbeitenden
des hr die Verwendung geschlechtergerechter Sprache nahezuiegen, ihnen die Entschei -

dung und Mögtichkeit zur Anwendung aber seibst zu überiassen, in Frage zu stellen.

Sie weisen in Ihrem Schreiben aul die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und das
Verbot der Nutzung von Gendersonderzeichen in hessischen Schulen hin, gegen die der hr

Gesetzlrcher Vertreter des Hessischen Rundfunks ist der Intendant. Der I-Iessische Rundfunk kann auch von zwei vom Intendan -

ten bevolLmachtigten Personen rechtsverbindlich vertreten werden. Auskünfte Uber den Umfang der Vollmachten erteiLt das
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durch seine Praxis zum Gendern aus Ihrer Sicht verstöf3t. Der Ausschuss sieht hingegen in
der Praxis des hr keinen Versto1 gegen den Med ienstaatsvertrag oder das hr-Gesetz.

Entgegen Ihrer Auffassung ist die Praxis des hr aus Sicht des Beschwerdeausschusses zu-

mindest zulässig, durch § 26 MStV und den Auftrag in § 2 und die Programmgrundsätze
des § 3 hr -Gesetz eventue1 sogar geboten, urn al.I.e Personengruppen irn Publ.ikurn anzu-
sprechen.

Das ,,gettende arntUche Regeiwerk für die deutsche Rechtschreibung", auf das Sie sich be -

rufen, hat keine rechtliche Bindungskraft. Es stelit lediglich eine Ernpfehlung dar. Auch
wenn die hessische Landesregierung diese Ernpfehlung für Schue und Verwaltung ver-

bindlich gemacht hat, schl.ägt das auf den Hessischen Rundfunk und seine Programme
nicht durch. Es ist zwar richtig, dass die Koatitionsvereinbarung das Vorhaben enthält, das

Gendern mit Sonderzeichen auch für den Hessischen Rundfunk zu verbieten. Dieses Vor-
haben wurde jedoch nicht in eine den Hessischen Rundfunk bindende rechtliche Regelung
urngesetzt. Grundprinzipien der Arbeit des öffentlich-rechtl.ichen Rundfunks sind n5mlich
die Rundfunkfreiheit und die Staatsferne. Deswegen wurde - anders als bei Schul.e und
Verwaltung - davon abgesehen, die Verwendung von Gendersonderzeichen für den Hessi-
schen Rundfunk zu verbieten.

Auch einen VerstoB gegen den Bit.dungsauftrag des hr sieht der Beschwerdeausschuss
nicht. Mit den Grundsätzen von Rundfunkfreiheit und Staatsferne ware es unvereinbar,

wenn Entscheidungen der staatlichen Organe über die hessische Schulpotitik sich unmit-
telbar auf die Gestaltung der Programme des Hessischen Rundfunks auswirken würden.
Der Bildungsauftrag des Hessischen Rundfunks aus dem hr-Gesetz verpflichtet ihn nicht,

Entscheidungen der SchulpoUtik ems zu ems nachzuvotiziehen.

Eine Schwachung des geseLischaftlichen Zusammenhalts und eine Diskriminierung An -

derssprechender sieht der Ausschuss in der Praxis des Hessischen Rundfunks zur Ver-
wendung geschlechtergerechter Sprache ebenfalls nicht. Den Mitarbeitenden steht es frei,

ob sie gendern wot.Len oder nicht. Sofern in Programmen des Hessischen Rundfunks ge-
gendert wird, werden dadurch andere Menschen nicht daran gehindert, weiterhin Sprach-
forrnen zu nutzen, die weibt.iche und nicht binäre Menschen nicht einsch1ie1en. lhren Var-
wurf, die Genderpraxis des hr sei geeignet sozial.en Unfrieden zu stiften, kann der Aus -

schuss nicht nachvotl.ziehen.

Zu Ihrer Information füge ich die aktuellen ¯.Empfeht.ungen für geschlechtergerechte Spra-
che irn hr der hr-Geschaftseitung, Stand 23.9.2024, bei.
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Gegen diese Entscheidung des Beschwerdeausschusses können Sie das Plenum des
Rundlunkrates anrufen.

Mit freund lichen GrüBen

Simone Weinmann -Mang
Vorsitzende des Beschwerdeausschusses
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